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Das Bundesministerium für 
Umwelt, Naturschutz und Re-
aktorsicherheit (BMU) hat das 
von den Betreibern vorge-
schlagene Vernebelungskon-
zept zum Schutz der deut-
schen Atomkraftwerke 
(AKW) vor Terrorangriffen 
mit Anforderungen versehen. 
Nach dem sogenannten „Tarn-
konzept“ soll im Falle eines 
Angriffs das betroffene AKW 
mit künstlichem Nebel ver-
hüllt werden, um die Wahr-
scheinlichkeit eines gezielten 
Flugzeugabsturzes auf das Re-
aktorgebäude zu vermindern. 
Die Betreiber und das Land 
Niedersachsen als Trägerin ei-
nes am AKW Grohnde bei 
Hameln vorgesehenen Pilot-
verfahrens wollten die ge-
planten Maßnahmen ohne or-
dentliches Genehmigungsver-
fahren durchführen, womit 
auch die Notwendigkeit ent-
fallen wäre, die Wirksamkeit 
dieses Konzeptes zu prüfen, 
teilte das BMU am 16. Sep-
tember 2005 mit. Das Bun-
desministerium habe dagegen 
von Anfang an deutlich ge-
macht, daß es dem „Tarnkon-
zept“ nur zustimmen werde, 
wenn seine Wirksamkeit 
nachgewiesen ist, heißt es. 
Das BMU hatte Niedersach-
sen deshalb am 3. März 2005 
die bundesaufsichtliche Wei-
sung erteilt, das Verfahren in 
der Qualität eines Genehmi-
gungsverfahrens, das heißt un-
ter anderem mit einer Wirk-
samkeitsprüfung durchzufüh-
ren und keine Entscheidung 
ohne vorherige Zustimmung 
des BMU zu treffen.

Das BMU bemängelte vor al-
lem, daß das Betreiberkonzept 
keine Vorsorge gegen Mehr-
fachanflüge bis zum Eintref-
fen militärischer Abfangjäger 
vorsehe. Außerdem werde die 
Bedeutung elektronischer 
Zielanflugsysteme nicht be-
trachtet. Auf Druck des Bun-
desumweltministeriums hätten 

die Betreiber zugesagt, diese 
und weitere Schwachpunkte 
des Konzepts zu beseitigen. 
Die Betreiber würden auch ein 
ordentliches Genehmigungs-
verfahren nach Paragraph 7 
des Atomgesetzes beantragen.

Wie verlautet, sollen jetzt zu-
sätzlich Störsender eingesetzt 
werden, damit Verkehrsflug-
zeuge die Atomkraftwerke 
nicht mit ihren satellitenge-
stützten Navigationsgeräten 
ansteuern können. Außerdem 
soll sichergestellt werden, daß 
es eine Flugsicherung für den 
Luftraum über den Atomanla-
gen gibt, um Angreifer abfan-
gen zu können. Mit der Um-
setzung des Vernebelungs-
technik ist der Rüstungskon-
zern Rheinmetall beauftragt. 
An der Finanzierung des Pi-
lotprojektes für Grohnde be-
teiligen sich E.ON, RWE, 
Energie Baden-Württemberg 
und Vattenfall Europe.

Mit dem jetzt vorliegenden 
Konzept könne die Wahr-
scheinlichkeit von wirksamen 
Treffern durch terroristische 
Flugzeugangriffe nun aber si-
gnifikant gesenkt werden, teilt 
das BMU mit und lobt sich: 
Das Bundesumweltministeri-
um als deutsche Atomaufsicht 
sei die einzige Atomauf-
sichtsbehörde der Welt, die in 
Folge des 11. September 2001 
einen derartigen Schutz für 
Atomkraftwerke gefordert und 
durchgesetzt habe, wenn er 
auch keinen absoluten Schutz 
biete. Das Tarnkonzept werde 
zwar das Risiko senken, aber 
nicht ausschließen können. 
Ein absoluter Schutz sei nur 
durch einen konsequenten 
Ausstieg aus der zivilen Nut-
zung der Atomenergie zu er-
reichen.

Es sei eine Tatsache, daß 
Atomkraftwerke überall in der 
Welt nur bedingt gegen ge-
zielte oder unfallbedingte 
Flugzeugabstürze gesichert 

sind, hatte das Bundesum-
weltministerium bereits in ei-
ner Pressemitteilung am Jah-
resende 2003 erklärt. Nach 
den Anschlägen vom 11. Sep-
tember hatte es im Oktober 
2001 die Gesellschaft für Re-
aktorsicherheit (GRS) mit ei-
ner Untersuchung zu den Aus-
wirkungen derartiger Angriffe 
beauftragt. Die Ergebnisse 
wurden den Betreibern sowie 
den Bundesländern als für die 
Sicherheit der jeweiligen An-
lagen zuständigen Atomauf-
sichtsbehörden zur Verfügung 
gestellt, sonst jedoch unter 
Verschluß gehalten. Demnach, 
so verlautete, sind die neun 
älteren Anlagen, bei denen 
eine Katastrophe bereits durch 
den Absturz eines kleinen 
Verkehrsflugzeuges ausgelöst 
werden könne, besonders ge-
fährdet. Aber auch bei den 
sieben moderneren Meilern, 
deren Betonhüllen gegen den 
Absturz eines Phantom-
Kampfjets ausgelegt seien und 
die auch dem Aufprall einer 
Passagiermaschine standhal-
ten würden, sei eine Katastro-
phe ähnlich der in Tscherno-
byl möglich. Erschütterungen 
durch den Aufprall könnten zu 
schweren Zerstörungen im In-
neren führen. Bei den drei 
neueren Siedewasserreaktoren 
würde ein großes Verkehrs-
flugzeug sogar die Betonhülle 
durchschlagen. Das von den 
AKW-Betreibern vorgeschla-
gene Vernebelungskonzept ist 
deutlich billiger als Nachrü-
stungen und der Bau von Hin-
dernissen gegen Luftattacken 
rund um die Reaktoren, wie 
sie ebenfalls diskutiert worden 
waren, und sieht vor, daß ein 
angegriffenes Atomkraftwerk 
kurzfristig durch eine künstli-
che Nebelwand großflächig 
verhüllt werden soll.

Das Konzept wurde im Um-
weltministerium ernstgenom-
men. Strahlentelex hatte dage-
gen bereits im Januar 2004 
festgestellt: Wenn kleine Kin-
der nicht gesehen werden 
wollen, so läßt sich beobach-
ten, wie sie ihre Händchen vor 
die Augen halten und durch 
die Zwischenräume ihrer Fin-

ger blinzeln. Wer sich selbst 
nicht mehr sieht, mag wohl 
auch für andere unsichtbar 
geworden sein? Es bleibt die 
Frage, wie weit sich die er-
wachsene Bevölkerung mit ih-
ren Sorgen bei einer solchen 
Vorgehensweise von den Ver-
antwortlichen ernstgenommen 
sieht. 
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Neue 
„Grundlagen für 
die Sicherheit von 
Kernkraftwerken“
Im Februar 2005 hatte das 
Bundesministerium für Um-
welt, Naturschutz und Reak-
torsicherheit (BMU) Entwürfe 
für ein neues kerntechnisches 
Regelwerk ins Internet gestellt 
und Interessierte um Kom-
mentare und Vorschläge ge-
beten. Die bisherigen zentra-
len Regeln wie die „BMI-Si-
cherheitskriterien“ und die 
„RSK-Leitlinien“ stammen 
aus den siebziger und achtzi-
ger Jahren des vorigen Jahr-
hunderts und sind veraltet. 
Alle bis zum 1. August 2005 
eingegangenen circa 2.300 
Kommentare seien nun bear-
beitet und in den vorliegenden 
neuen Regeltextentwürfen be-
rücksichtigt worden, teilte das 
BMU am 16. September 2005 
mit. Die Grundlagen für die 
Sicherheit von Kernkraftwer-
ken seien in einem mehrjähri-
gen Prozeß unter Steuerung 
des Bundesumweltministeri-
ums entwickelt worden. Seit 
dem Jahre 2003 hätten die 
Atomexperten vor allem der 
Gesellschaft für Reaktorsi-
cherheit (GRS), des Öko-In-
stituts und des Physiker-Büros 
Bremen, das neue Regelwerk 
erarbeitet. 11 Module mit ins-
gesamt mehr als 450 Seiten 
seien entstanden, die für die 
heute in Deutschland betriebe-
nen Atomkraftwerke einen Si-
cherheitsmaßstab bilden und 
den aktuellen internationalen 
Stand von Wissenschaft und 
Technik gewährleisten sollen. 
Die endgültige Veröffentli-
chung der neuen Regeln ist 
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